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Urschrift 
 

Sitzungsbuch der Gemeinde Pähl 
 
 

Sitzungsniederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
im Sitzungssaal des Rathauses Pähl 

 

am 12.01.2011 
 

I. Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Genehmigung der letzten Protokolle (öffentlich)  

2. Neuaufstellung Einbeziehungssatzung für das Gebiet: "Schützenstraße" mit integrier-
ter Grünordnung für die Gemeinde Wielenbach, frühzeitige Behördenbeteiligung  

3. Neuaufstellung Einbeziehungssatzung für das Gebiet: "Pähler Straße" mit integrierter 
Grünordnung für die Gemeinde Wielenbach, frühzeitige Behördenbeteiligung  

4. Neuaufstellung des Bebauungsplanes  "Haunshofen-Ost" für die Gemeinde Wielen-
bach, frühzeitige Behördenbeteiligung  

5. Grundsatzbeschluss zur Förderung der Turnhalle  

6. Feststellung  der Jahresrechnung 2009 nach örtlicher Rechnungsprüfung und Entlas-
tung nach Art. 102 Abs. 3 GO  

7. Ergänzung der Gebührenordnung für Trauungen im PGZ  

8. Grundschule Pähl: Vergabe div. Gewerke  

9. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes  
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II. Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

 
ANWESEND 
 
Name Bemerkung  
 
Vorsitzender 

Klaus Pfeiffer  
 

Mitglieder  
Johann Weber  
Alfons Keller  
Thomas Baierl  
Friedrich Bernhard  
Daniel Bittscheidt  
Wolfgang Czerwenka  
Johann Gstaiger  
Gerhard Müller  
Hubert Pentenrieder  
Peter Promberger  
Franz Sailer  
Kaspar Spiel  
Alexander Zink  
  
Abwesend (entschuldigt)  
Franz Wörl  

 
 
 
 
Der Gemeinderat ist somit beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder geladen sind, die 
Mehrheit anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 1 GO). 
                                                                                                                            
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 05.01.2011 mittels 
schriftlicher Ladung durch den 1. Bürgermeister Klaus Pfeiffer erfolgt. 
  

 
III: Öffentliche Bekanntgabe der Sitzung (Art. 52 GO): 

 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung am 05.01.2011  ortsüb-
lich durch Anschlag an den Anschlagtafeln bekannt gemacht.   
 

Die Sitzung wurde um 19:32 Uhr eröffnet und um 21:12 Uhr beendet. 
 
 
Der Vorsitzende:                                                       Der Schriftführer: 
 
 
 
Klaus Pfeiffer Hubert Stadler 
1. Bürgermeister 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat in der Sitzung vom                       
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Begrüßung 
 
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 05.01.2011  mittels 
schriftlicher Ladung und Aushang durch den 1. Bürgermeister Klaus Pfeiffer erfolgt. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat nach Art. 47 Abs. 2, 3 GO beschlussfähig ist 
und eröffnet die Sitzung.  
 
 

Öffentlicher Teil: 
 
 
Antrag Bürgermeister auf Aufnahme eines TOP 8 - Grundschule Pähl : Vergabe div. Gewerke 
 
Abstimmung:  
13:0  
 
 
 
Einwand GR Baierl zu TOP 5 : 
Zur Vorbereitung auf die Sitzung lag dem Gemeinderat das Schreiben des BLSV nicht vollstän-
dig vor.  
 
Anmerkung 1. Bgm. Pfeiffer: Das Schreiben war an Herrn Wandel gerichtet und nicht an den 
Gemeinderat. 
 
 
Einwand GR Bittscheidt: 
GR Bittscheidt weist darauf hin, dass eine Sitzungsvorbereitung auf den TOP 5 nur einge-
schränkt möglich war.  
Trotz mehrfacher Anfrage per Email hat 1. Bgm. Pfeiffer im Vorfeld zur Sitzung keine Einsicht-
nahme in die Schreiben des LRA Weilheim gewährt.    
  
Anmerkung 1. Bgm. Pfeiffer: Laut Kommunalaufsicht ist es Sache des Bgm., in welcher Form er 
dem GR Schreiben zur Kenntnis bringt. 
 

 
 
1. Genehmigung der letzten Protokolle (öffentlich) 
 
Beschluss: 
Der GR genehmigt das Protokoll vom 02.12.2010 gem. Art. 54 Abs. 2 GO. 

 
Abstimmung 

 13 : 0 
 
 
 
Beschluss: 
Der GR genehmigt das Protokoll vom 15.12.2010 gem. Art. 54 Abs. 2 GO. 

 
Abstimmung 

 13 : 0 
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2. Neuaufstellung Einbeziehungssatzung für das Gebiet: "Schützenstraße" 
mit integrierter Grünordnung für die Gemeinde Wielenbach, frühzeitige Be-
hördenbeteiligung 

 
Sachverhalt: 
Für einen Handwerksbetrieb soll eine Gewerbegebietsfläche mit einer Halle im Außenbereich 
ermöglicht werden. 

Beschluss: 
Belange der Gemeinde Pähl sind nicht betroffen. Es werden daher weder Bedenken noch An-
regungen vorgebracht. 

Abstimmung 
 13 : 0 

 
 
3. Neuaufstellung Einbeziehungssatzung für das Gebiet: "Pähler Straße" mit 

integrierter Grünordnung für die Gemeinde Wielenbach, frühzeitige Behör-
denbeteiligung 

 
Beschluss: 
Belange der Gemeinde Pähl sind nicht betroffen. Es werden daher weder Bedenken noch An-
regungen vorgebracht. 

Abstimmung 
 13 : 0 

 
 
4. Neuaufstellung des Bebauungsplanes  "Haunshofen-Ost" für die Gemeinde 

Wielenbach, frühzeitige Behördenbeteiligung 
 
Sachverhalt: 
Auf einer Fläche von ca. 1 ha soll Wohnbauland für Einheimische geschaffen werden. 

Beschluss: 
Belange der Gemeinde Pähl sind nicht betroffen. Es werden daher weder Bedenken noch An-
regungen vorgebracht. 

Abstimmung 
 13 : 0 

 
 
5. Grundsatzbeschluss zur Förderung der Turnhalle 
 
Sachverhalt: 
Die Kommunalaufsicht bleibt bei ihrer Sichtweise, dass die Gde. Pähl unter bestimmten Vo-
raussetzungen nur die Turnhalle fördern dürfe und die Restfinanzierungszusage entsprechend 
gedeckelt werden muss (das Schreiben vom 9.12.2010 wird dem GR ausgeteilt).  
Die Beanstandung gilt weiterhin. 
 
Nach Aussage von Dr. Keller/BayGT (s. Mail vom 23.11.2010 und Telefonat am 11.01.2011) 
und nach Aussage von Hr. Ott/BLSV (Telefonat am 10.01.2011) widerspricht die Auffassung 
der Kommunalaufsicht (s.o.) der gesamtbayerischen Auffassung und Praxis. D.h., dass alle an-
deren Kommunalaufsichten diese Frage anders entscheiden. 
 
Da die Gde. nicht die gesamte Bausumme zahlt, sondern nur einen Anteil, würde nichts dage-
gen sprechen, dass die Förderzusage auf die zuwendungsfähige Summe von 1.765.625 € ein-
geschränkt würde. 
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Nach ausführlicher Diskussion vertagt der Gemeinderat den Beschluss einstimmig, da die An-
gelegenheit vorab von der Regierung von Oberbayern geklärt wird und der neue Haushalt erst 
aufgestellt werden soll.  
 
GR Bittscheidt beantragt einen Gemeinderatsbeschluss zum Baustopp der Turnhalle wegen 
Kostenüberschreitung, der übrige Gemeinderat lehnt dies ab.  

GR Müller ab TOP 6 anwesend. 

 

 
6. Feststellung  der Jahresrechnung 2009 nach örtlicher Rechnungsprüfung 

und Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 GO 
 
Sachverhalt: 
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 vom 
22.12.2009  wurde bekannt gegeben. Gegen diesen Bericht werden keine Einwendungen erho-
ben. 

GR Bittscheidt erläutert die Niederschrift der örtlichen Prüfung (siehe Anhang).  

Die auf den nachstehenden Haushaltsstellen angefallenen ungedeckten Haushaltüberschrei-
tungen werden gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt. 

 

Haushaltsstelle  Mehrausgaben 

0.0300.4140 Entgelt für tariflich Beschäftigte Kämmerei 582,08 € 

0.0331.6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten Kasse 20,50 € 

0.1301.6400 FFW-Steuern, Versicherungen etc. 794,74 € 

0.1311.5000 FFW-Grundstücksunterhalt 140,91 € 

0.1311.5400 FFW- Bewirtschaftung 1.055,44 € 

0.1311.5600 FFW-Schutzkleidung 675,95 € 

0.1311.6620 FFW-vermischte Ausgaben 24,50 € 

0.4641.7180 Kindergarten- Zuschüsse f. lfd. Zwecke 182,00 € 

0.4980.7880 Soziale Leistungen (Obdachlose) 1.990,00 € 

1.0600.9401 Rathaus-Laminat Aktenraum 1.191,79 € 

1.2120.9450 Schule Standortunters. falsche HHSt. 590,49 € 

1.5900.9501 Erholung- Zaun Spielplatz am Weidach  5.953,57 € 

1.6300.9367 Bauhof  Hänger 2.443,85 € 

1.6709.9600 Straßenbeleuchtung 3.872,19 € 

1.7620.9350 PGZ  Tonanlage 1.301,05 € 

1.7620.9400 PGZ  Fenstergitter 2.034,90 € 

1.8100.9300 Anteil Bürgerstromkraftwerk 1.500,00 € 



   

6 

 

Die Jahresrechnung 2009 wird festgestellt im 

 

Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben auf    2.723.894,82 € 

 

und im 

 

Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben auf            1.166.780,42 € 

 

somit insgesamt auf               3.890.675,24 €   

 

In das Haushaltsjahr 2010 wurden 785.222,31 € als Haushaltsausgabereste übertragen. 

Die beigefügte Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2009 ist Bestandteil 
dieses Beschlusses. 

Beschluss: 
Die Entlastung wird nach Art. 102 Abs. 3 GO erteilt. 

Abstimmung 
 6 : 8 

 
 
7. Ergänzung der Gebührenordnung für Trauungen im PGZ 
 
Sachverhalt: 
IM PGZ finden immer wieder Trauungen statt. Daher wird von der Verwaltung eine gesonderte 
Gebührenregelung vorgeschlagen. 

 
Beschluss: 
Die Gebührenordnung der Benutzung des PGZ wird mit einer Nutzungsgebühr für Trauungen 
ergänzt.  

Einheimische Nutzer 

bis 25 Pers. – 50,00 €; bis 50 Pers. 75,00 €; bis 100 Pers. 100,00 €; über 100 Pers. 125,00€ 

 

auswärtige Nutzer 

bis 25 Pers. – 100,00 €; bis 50 Pers. 150,00 €; bis 100 Pers. 200,00 €; über 100 Pers. 250,00€ 

 
Abstimmung 

 14 : 0 
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8. Grundschule Pähl: Vergabe div. Gewerke 
 
Sachverhalt: 
Die Ausschreibungen für die Gewerke Fenster und Fassadenelemente erfolgte als beschränkte 
Ausschreibung zum Submissionstermin am 11.01.2011.  

Folgende Angebote wurden abgegeben und geprüft: s. Anlage 

 
Beschluss: 
Der Auftrag für  Schreinerarbeiten Kunststofffenster, ALU Haustüren wird wie folgt vergeben: 

  

Bauschreinerei Reischl, Rott   brutto  € 34.710,09 

 
Abstimmung 

 14 : 0 
 

Beschluss: 
Der Auftrag für Schreinerarbeiten Pfosten Riegel Fassadenelemente wird wie folgt vergeben: 

  

Schreinerei  Straub, Raisting   brutto  € 63.525,77 

 
Abstimmung 

 14 : 0 
 
 

 
9. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes 
 
Sachverhalt: 
Empfehlung: 

 
GR Bernhard beschwerte sich, dass 1. Bgm. Pfeiffer der schriftlichen Aufforderung zum klären-
den Gespräch von Gemeinderäten und Vereinsvorsitzenden aus Fischen nicht nachgekommen 
ist. 

Die Fischener Gemeinderäte sehen sich nicht genügend in die gemeindlichen Vorgänge mit 
einbezogen.  

 

Aufgrund der erneuten Beschwerden von Anwohnern soll der Glascontainer vorübergehend an 
der Berndorferstraße aufgestellt werden. Ein alternativer Standort wird gesucht.  

 

Straßenbeleuchtung am Friedhof Fischen: Da die Kirchenbeleuchtung nur an Feiertagen ange-
schaltet wird, soll eine zusätzliche Straßenlaterne aufgestellt werden.   

 

 
 


